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ist.EsliegtalsoäusserstenfallseinFalldoppelterAuslegungsmöglich-¬
keitvor.IndiesemFallhatdieBundesregierungalsweisungsberechtigte

InstanzzwischendenvongesetzeswegenbestehendenMöglchkeitenge-¬
wähltunddasdieWeisungempfangendeOrganmussdiegetroffeneWahlre-DerKrematoriumsstreitvordemVerfassungsgerichtshof .DerVerfassungsge-¬

richtshof unter demVorsitz seines Präsidenten Vitorelli verhandlete heu - ¬

te überdie AnklagederBundesregierunggegendenBürgermeistervonWien
als Landeshauptmann wegen der Nichtbefolgung der Weisung des Bundesmini

sters für soziale Vemæltung ,die Inbetriebsetzung des WienerKrematoriums
zuverlsten .DarinwirddieVerletzungdesArtikels142,Absatz1und
Absatz 2 ,Punkt d der Bundesverfassungerblickt .BürgermeisterReumann

warpersönlicherschienen ,begleitetvonseinemRechtsanwaltNationalrat
Dr. ArnoldEisler .DieAnklagevertratenMinisterialratDr .Fröhlichvom
Bundeskanzleramtund HofmatDr .MayerlebvomBundesministeriumfürsoziale

Verwaltung .
DieAnklagelautet auf schuldhafteRechtsverletzungdurchNichtbefol-¬

gungeiner Anordnungder Bundesregierungin Angelegenheitdermittelbaren
Bundesverwaltung.AufdieFrage ,ober sichschuldigbekenne,antwortet
BemReumann :Nein .

MinisterialratDr .Fröhlichführt aus :DieAnordnung ,umdie essich
hier handelt ,ist eine Weisungauf demGebietder mittelbarenBundesver-¬
waltung .NachdemVerfassungsübergangsgesetzgelten vorläufig fürdie
KompetenzverteilungzwischenBundundLändernjeneZuständigkeiten,die
bisherzwischenStaatundLändernbestanden.Essindalso §§11und12
des Gesetzes vom21 . 12,1867massgebend ,wonachdieMedizinalgesetzgebung
ohne Einschränkung zur gesetzgeberischen Zuständigkeit des Bundesgehört .

Daes sich aber imvorliegendenFall mehrumdie FragederKompetenzver-¬
teilung auf demGebiet der Vollziehung ,gelten die BestimmungenderLänder
orduungen .AlsdasGesetz ,in dessenRahmensich nach§ 18derniederöster
reichischenLandesordnungdieVollziehungbewegenmuss,kommtdasReichs-¬
sanitätsgesetzvon1870in Betracht ,dasin § 2gdieUeberwachungdesBe-¬
gräbniswesensalsReichskompetenzanführt.

DieWessungdesBundesministersfür sozialeVerwaltungbetrifftzweifel
los dasBegräbniswesen,dennunterBegräbnisist dasVerfahrenüberhauptau
verstehen das sich mit der Beseitigungder Leichenbefasst .Wennnunein
gewendetwird ,dassderLandeshauptmannbefugtwar ,dieBefolgungdieser
Weisungzuverweigern,weilsie ungesetzlichsei ,soist dagegenzusa-¬
gendaßeinePrüfugderineinerWeisungaufgetragenenHandlungaufihre
materielle RechtmässigkeitdemEmpfängerder Weisungnicht zusteht .Wenn
dieBundesregierungtrotzdemdarlege ,dassdieWeisunggesetzlichbegrünalso

detwar ,sogeschiehtdies/mitdemVorbehalt,dassihrdiePrüfungdieser
Fragefür denvorliegendenFall belanglosscheint .

ImHofdekretvom23. August1784ist imPunkt2gesagt ,daßdieLeichen
aufdieausserhalbderOrtschaftgelegenenFriedhöfegebrachtwerdensol-¬
lenunddasDekrettrifft dannweitereBestimmungenüberdieBeisetzung.
DieseBestimmungenwurdengleichallenanderenGesetzenrezipiertund
geltendaherauchgegenwärtig.SiewerdenbisaufjeneTeile ,diedurch
ausdrücklichegesetzliche Bestimungabgeänertwurden ,auchheute nochtat - ¬

sächlichgehandhabt .AusdemWortlautder Bestimmunggehtzweifellos ,her
vor ,dasshiereinGebotderEingrabungausgesprochenist ;esliegtalso
eineobligatorischeBestimmungvor ,wasmitdenLeichenzugeschehenhat .

Diese Auffassunghenscht auch in den anderen Sukzessionsstsaten ,welche
dasalte oesterreichischeRechtrezipiert haben .Sohat dietschechoslova
kischeRepublik,bevorsiezurFeuerbestattungübergegangenist ,eineaus-¬
drücklichegesetzlicheBestimmunggetroffen ,welchedie Feuerbestattunger

laubt.
Aberselbst wennmanein eindeutigesVerbotder Feuerbestætunginder

österreichischenGesetzgebungnichtzugebenwollte,stehtdochfest ,dass
dieAnmehmeeinessolchenVerbotsrachdemStandederGesetzgebungmöglich

spektieren.DasGegenteilwürdedasganzeWisungsrechtillusorischmachen.
DieenerkennungdesPrüfungsrechtsdesnachgeordnetenOrganswürdebe-¬
wirken,dassdieBudesregierugdieLeitungderBundesgeschäfteverliert.

DerVorsitzendeverlsest sodanndas Hofdekretvom23 . august1784und

dieeinschlägigenBestimmugendesReichsanitätsgesetzesunderklärtdas
Beweisverfahrenfürgeschlossen.

Hofrat Dr .Mayerleberklärt ,das Bundesministeriumfür sozialeVerwal
tunghabedasRechtundsogardiePflichtzumEinschreitenabgeleitetaus
der Vorschriftdes9 2gdesReichssanitätsgesetzes .MitdemHofdekretvom
23. . 1783wolteKaiserJosef alle Uebekstände ,die damalsauf demGebiet
desBegräbniswesensbestaden ,abstellen .Esstellt dahereineumfassende
RegelungdesBestattungswesensdar .EinzelneTeiledieserRegeluggsind
später durchbesondereVorschriftenausserKraftgesetzt worden .Inallen
nderenBelamgensteht das Hofdekretauchheute nochinKraft .

Mitglieddes VerfassungsgerichtshofesProf . Dr .Kelsen :Sie stehenauf
demStandpunkt,dassdasHofdekretmitAusnahmederausdrücklichabgeän
dertenTeilenochin Geltungsteht .Stehtalso nachIhrer Ansichtheute
nochinGeltung,dassalleLeichen,nachabgesungenengewöhnlichenKirchen
geheten. . .eingesegnetundohneGeprängebeigesetzt "werden?

HofmatDr .Mayerleb:DieseVorszhriftengreifenüberaufdaskonfes
sionelleGebiet .Hierist nunallerdingsdiegrosseFrage ,obnichtdurc
einGesetz ,nämlichdas KonkordatdieseBestimmungausserKraftgesetztwordenist .

VorsitzenderVitorelli:AberdasKonkordatistselbstwiederaufge
hobenworden .

MitglieddesVerfassungsgerichtshofsDr.Rosner:UndwashaltenSie
HerrHofmat,vondemausdrücklichenVerbotdesGepränges?

HofratDr .Mayerleb:Esistnirgendsaufgehobenworden.
Dr. Rosner :Alsogiltes ?
HofratDr .Mayerleb:Esgilt .
NacheinerweiterenFragedesMitgliedsdesVerfassungsgerichtshofs

ProfKelsenerhältderVerteidigerdasWort.Argumente
Dr. Eisler :Wennmandie diehiergegendenHerrnLandeshaupt

mannvorgeführtwerden,betrachtet ,darfmanwohlohneUebertreibung
sagen ,dass uns der freien Auffassung ,denwir in derRepublik
zu begegnenglaubten ,gin Staub und Modernur Tiergeripp undTotenbein "
umgeben.Wolltemanes wirklichfür möglichhalten ,dassdasBundesmini
steriumfürsozialeVerwaltung,dasoffenbarkraftseinerBestimmungei-¬
nenbesonderenBerufdazufühlt ,sämmtlichejosefinischenHofdekrete
hervorsuchtundalleswasdavonnichtdurchausdrücklichespätereBe¬nicht
stimmungabgeändertwordenist ,inKraftsetzt ,danngehößtallzu-¬
viel Phantasiedazu ,sichauszumalen,welchesAussehendannGesterreich
imzwanzigstenJahrhundertbekäme.

DieVerantwortungdesHerrLandeshauptmanns,wennmandieRechtfer
tigumgpflichtgemässenHandelnssonennenkann ,beruhtaufzweiFest-¬

stellungen .Zunächstdarauf ,dass ,wasdie GemeindeWienhier getanhat ,
denBundesministerfürsozialeVerwaltungnichtskümmert,weilesnicht
eineAngelegenheitdermittelbarenBundesverwaltung ,sonderneinedes
eigenenWirkungskreisesder Gemeindeist ,undzweitens aufder

Ueberzeugung,daßer nureine Weisungauszuführenverpflichtet sei ,die
gesetzlichzuläsigist .

DieAnklagebehauptet,dassdasOrgandermittelbarenBundesverwaltung
überhauptkeinPrüfungsrechthabe ,dassesvielmehrblinddurchzu-¬
fümmenhabe ,wasihmdasMinisteriumvorschreibt.Esist aberkeinZwei-¬feldasszwischenderunmittelbarenunddermittelerenVerwaltungein

Unterschiedbesteht,dersichausdrücktindemVerhältnederOrganezum



Minister. DieVerantwortungdesLandeshauptmannssiehtganzandersaus
als dieirgendeinesunmittebaruntergeordnetenBeamten.Aberauchder
Beamteist nichtverpflichtet ,etwasdurchzuführen,wasnichtgesetzlich
ist . DasbestimmtdieBundesverfassungfreilichnichtausdrücklich,weil
es selbstverständlichist ;abersie gehtja weiter :sie bestimmt ,dass
jederBemtefürUngesetzlichkeiten ,dieerbegeht,sogarobendreinhaft-¬auch

barist !Darausgehthervor,dassschunnachderVerfassung/derBeamte
vonniemandemverpflichtetwerdenkann ,etwasUngesetzlicheszutun .
Wievielmehrgilt dasfürdenLandeshauptmann,deranderSpitzeeines
eigenenVerwaltungsorganismussteht :
Deshalbmusspositivgeprüftwerden,obdieHandlungzuderderHerr

Landeshauptmannin diesemFalle aufgefordertwurde ,gesetzlich waroder
nicht .EswirdAufgabedesVerfassungsgerichtshofssein ,endlicheinmal
auch einer Art geschichtlicher Verpflichtung zu entsprechen ,nämlich
diesejosefinischenHofdekretevondemVerdachtzubefreien ,alsobsie
wirklich das bestimmenwollten ,wasihnen heute unterschobenwird .Wenn
mandiese Dekreteliest ,begreift mannicht ,dass sich gerade diesesBun
desminsieriumfür sozialeVerwaltungaufsie beruft ,dennmanwird
wohl zugeben müssen ,dass der Urheber dieser Dekrete gerde gegendie
Tenenz ,von der diese Anklage ausgeht ,den energischesten Kampfunternom

menhat .Darumist es nicht nur rechtlich unhaltbar ,sondernesliegt
darin auch ein aufreizendes geychichtliches Unrecht ,wennsich dieVer- ¬
treter einerAuffassung,die hier die Feuerbestattungbekämpft ,aufdas
DekreteinesMannesberufen,der ,wennerdeFeuerbestattunggekannt
hätte ,dererstegewesenwäre,sieeinzuführen!Esist dochetwasheiter,
beimKaiser Josef soviel volkskundlicheBildungvorauszusetzen ,dasser
inKenntiisderGeschichtederFeuerbestastungdiesesHofdekreterlassen
habe .ManbekommtvielmehrdenEindruck,dassgeradedasGegenteilwahr
ist .Denner verfügt ja gerade in diesemDekret eine Verbrennungder
Leichenin derForm ,die damalsbekanntundmöglichwarindemernämlich
anordnet,dassdiefeichenin derGrubemitungelöschtemKalküberworfen
alsoeiamVerbrennungsprozesszugeführtwerdensollen .Undgeradddiese
Bestimmungsteht ja überdiesdasie niemalsaufgehobenwurde ,nachder
Auffassung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung heute nochin

Kraft ,obwohlwir alle wissen ;dass sie niemals geübt wird !Massgebend
fürdieAbsichtdesHofdekretsundbezeichnendfürdenganzenGeist
dieserjsefinischenGesetzgebungist einErlassvom31.Dezember
1783 ,derdasMotivdesspäterenDekretsenthält ,indemeralsdasZiel

angibt ,dassdieendlicheAuflösungderLeichenaufeinederGesundheit
der NenschenunschädlicheArt geschehe .Darausgeht hervor ,daßessich
hier bloss umdie Absicht handelt ,einerseits hygienssche ,anderseits

erstesErsparungsmassnahmenzu treffen .DasSchicksalder Leichensollte/so
geregeltwerden ,dassjedeGesundheitssschädigungausgeschlossenwird
und dies solte zweitens ohne unnützen Kostenaufwand geschehen .

DieBerufungauf§306desStrafgesetzesbedeutetnichtsanderes,lächerliche Behauptung
als die / derVerpflichtungjedesMenschen,seinenLeichnam
begrabenzu lassen ,damiteiner ,der an diesemEichnametwasanstellt ,
eingesperrtwerdenkann .Dasist nicht andersals die Behauptung,dass
maneinenStall nichtelekrtischbeleuchtendürfe ,weildasStrafgesetz
Bestimmungengegendiejenigenenthält ,die in ihremStall keineLaternen
anbringen !

Mandarfwohlbehaupten,dassdasVerbot,dashierversuchtwurde,
vomrein politischen Gesichtspunktausgeht .Die HatsachederErbauung
desKrematoriumsin Wienwarja wohldemMinisterfür sozialeVerwaltun
seit der längsten Zeit bekannt ,da er selbst Mitglied desGemeinderats
ist ,der sie beschloss .Erst in letzter Minute wurde dann dieser Versuch

unterneommen ,der in Widerspruchsteht zu der Auffassung ,die dieVer
waltungsonstin derPraxisstetsbetätigthat .Wiewäreessonstmög-

lich,dassJahrehindurchLeichenunterMitwirkungderBehördeninsAus
andgebrachtwurden,umdortineinervomGesetzangeblichverbotenen
Weisebestattetzuwerden?Dazukommt,dassdieStadtReichenberg,die
bis zumFriedenvonSaintGermainnachunsererRechtsüberzeugungzu
unseremStaatsgebietgehörte,sofortnachdemZusammenbruchundvorder
ErlassungdestschechoslovakischenGesetzesüberdieLeichenbestattungihrKrematoriuminBetriebgesetzthat .Undmanhatnichtsdavon
gehört ,dassdieRegierungdemLandeshauptmanndesSudetenlandes
eineWeisungdagegenerteilthätte !ManhatsichniemalsandasHofde-¬
kretvon1784erinnert- erstindemAugenblick,dadieGeeindeWien
gemeinthat ,dasselbeRechtzuhaben ,dasandere ,namentlichdeutsche
Städteseit langemausgeübthaben.

DenneshandeltsichhierauchnachunseremRechtgarnichtumeine
Angalegenheit der mittelbaren Bundesverwaltung ,sonern umeine,die in
dasGebietdeseigenenWirkungskreisesder Gemindefällt .DasReichs-¬
sanitätgesetzlöstdieVerteilungderKompetenzeninderWeise,dasses
eineTaxstivaufgezählteReihevonBefugnissenfürdenStaatinAnspruch
nimmt ,das übrigedenGemeindeüberlässt ,wobeies sich hier aufexempli-¬
kative Aufzäglungbeschränkt .DieangeführtenKompetenzendesStaates
dürfenalsonichtausdehendausgelegtwerden .AufjedenFall istder

Regierungnurvobehalten,waskonkretnormiertist ,undwoeinekonkrete
Normfehlt ,ist esderGemeindeüberlassen ,Einrichtungenzuschaffen.Der
HerrLandeshauptmnnhätalsokeineschuldhafteRechtverletzungbegangen
WenndasBundesministeriumfürsozialeVerwaltungwirklichdefAnschau-¬
ungist ,dassallles ,wasindiesemHofdekretenstehtundnichtausdrückl:
lichaufgehobenwurde,heutenochgilt ,danngibteswohlin derRepublik
keinanderesMittelals dieBeobachtungdeswirklichgeltendenRechts
druchdieLandeshauptleute ,keinanderesMittel ,alsdassdurchdie
LandesheuptleuteanstellediesesbeharrlichenUnrechtsdaswirklich
geltendeRechtzumSiegegeführtwerde.

DerVorsitzendekonstatiertdasssichandemihmvorliegendenText
Hofdekretsvon1785 ,durchdasdieBestimmungdeszitierténHof-¬

dekretsvom23. August:1784überdasBegrabeninSäcken,ohneSergtrugen
abgeändertwurde,eineeigenhändigeMarginalnotizKaiserdosefsbefinde,
dieimOriginallautet :

„ Daich seheundtäglich erfahre ,dassdie BegriffederLobenden
leidernohsomaterialischsind ,dasssie unendlichenPreis
daraufsetzen ,dassihrKörpernachihremTodelangsamverfauleund
längerein stinkendesAasbleibe - istmirwenigdarangelgen ,wiesich
die LeutenachdemTodebegrabenlassen . . . . .ich darumkeinenMenschen
zwingen will ,vernünftig zu sein und daher jeder ,was die Truhenanbe - ¬

langt,freitunkann ,waser für seinentotenKörperimvorausfürdas
angenehmstehält . "

DieVerhandlungwirdgeschlossen .DasUrteilwirdMittwsch,den
28. ds . um12Uhrverkündet.

EntfallendeSprechstunden.Donnerstagden29ds. entfallenwegendienst
lichr Verhinderung die Sprechstunden beim städtischen Fürsorgereferen

ten StR .TandlerundbeimstädtischenFinanzreferentenStR. Bréåtner.

ObstbaumverkaufinderneuerrichtetenObstbaumschulederStadtWien.
DieKleingmtenstellederStadtWien. . . H.dieimAuftragederGe-¬
meindeimstädtishenReservegartenKakran( hinterdemStrassenbahnhof
Kagran,Linie25vomPraterstern)denObstbaumschulbetriebaufgenommen
hat,beginntamDonnerstagden29. MärzmitdemVerkaufvonObstbäumen
undBeerensträuchernaller Sorten . DerVerkaufder vorzüglichenWaren

derenPreiseäusserstniedriggehaltensind ,findettäglichVor-undNachmittagstatt .
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